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Ein Schuljahr im Ausland – Allgemeine Informationen 
 
Wir freuen uns über Schüler*innen, die sich dafür entscheiden, während ihrer 
Schulzeit einen längeren Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Bitte nehmen Sie für 
eine Beratung frühzeitig Kontakt mit dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin, mit 
Herrn Dr. Hartkamp, dem Zuständigen für alle Fragen im Zusammenhang mit 
Auslandsaufenthalten, sowie mit Herrn Zecher auf, der über die Genehmigung Ihres 
Antrags entscheidet.  
 
 
Vorab einige Informationen in Kürze: 
 
Zeitpunkt 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um während der Schulzeit einen längeren 
Auslandsaufenthalt zu absolvieren: Ein günstiger Zeitpunkt ist dabei entweder im 
Anschluss an bzw. während der 9. Klasse oder im Anschluss an bzw. während der 
10. Klasse. Wir empfehlen den Zeitpunkt nach der 10. Klasse. Ein längerfristiger 
Auslandsaufenthalt während der Kursstufe ist nicht möglich. 
 
Versetzung 
Schüler, die einen längeren Auslandsaufenthalt absolviert haben (i.d.R. 6 Monate 
oder ein Jahr) können auf Antrag der Eltern in die nächsthöhere Klasse versetzt 
werden. Erfolgt der Auslandsaufenthalt im ersten Halbjahr (der Schüler nimmt also im 
zweiten Halbjahr wieder am Unterricht bei uns teil), wird ein reguläres Zeugnis 
ausgestellt. 
Die Unterbrechung der Schulzeit in Deutschland erfolgt grundsätzlich auf eigene 
Verantwortung. Die Leistungen und Nachweise, die der Schüler im Ausland erbringt, 
können in Deutschland leider nicht angerechnet werden. Es empfiehlt sich eine 
frühzeitige Beratung und dabei auch Kontakt zur Schulleitung aufzunehmen. 
 
Latinum 
Das Latinum erwirbt, wer im Zeugnis der Klasse 10 mindestens die Note 4 
(ausreichend) erreicht hat. Sofern das Latinum auf dieser Basis (beispielsweise 
wegen eines längeren Auslandsaufenthalts in Klasse 10) nicht ausgestellt werden 
kann, besteht die Möglichkeit an einer separaten Prüfung teilzunehmen und das 
Latinum auf diesem Wege zu erwerben. Das Graecum kann ebenfalls in einer 
Ergänzungsprüfung erlangt werden. 


